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1.  Umsetzung der Grundsteuerreform 2025

Unverändert ist die Umsetzung der Grundsteuerre-
form 2025 das bestimmende steuerliche Thema in diesem 
Jahr. Die Meldungen sind bislang sehr schleppend über das 
ELSTER-Portal erfolgt, eine Umsetzung der Reform bis zum 
31.10.2022 und die Abgabe von ca. 36 Mio. Steuererklärungen 
ist illusorisch. Es bleibt daher abzuwarten, ob die Politik die 
Frist verlängert, zumal absehbar ist, dass in dieser Zeit die Er-
klärungen nicht alle abgegeben werden können. Gesetzlich 
ist geregelt, dass ein automatischer Verspätungszuschlag 
ausdrücklich nicht für diese Erstfeststellung für Zwecke der 
Grundsteuer erhoben werden darf.
 Unser Team Grundsteuer in Bonn ist zentral für die 
Grundsteuererklärung zuständig. Voraussetzung dafür 
ist eine Beauftragung und entsprechende Vollmachtsdo-
kumente. Sie können uns über unsere Internetseite unter  
www.partasteuern.de oder über die Hotline 0228 / 5200 5400 
beauftragen. Soweit unser Team Grundsteuer Unterschriften 
benötigt, werden Ihnen diese Papiere zugesendet.

Um die Erklärung abgeben zu können, brauchen wir 
von Ihnen Angaben, für die Sie bitte die Erfassungsformulare 
verwenden. Gerade bei der Erfassung der Hofstelle ist es in 
jedem Einzelfall erforderlich, die Abgrenzung zwischen den 
für Wohnzwecke genutzten Gebäuden und dem betrieblichen 
Teil sorgfältig zu prüfen. Unser Team Grundsteuer wird sich 
bei Ihnen melden, um weitere Informationen zu erfragen und 
die Abgrenzung zutreffend übernehmen zu können. 

Nutzen Sie die Fachkompetenz unseres Team Grund- 
steuer und lassen Sie dort Ihre Feststellungserklärung erstel-
len. Aufgrund der Masse der von uns zu bearbeitenden Fälle 
werden viele Erklärungen aber erst nach dem 31.10.2022 er-
ledigt werden können. Wir bitten deshalb darum, von Nach-
fragen zum Bearbeitungsstand abzusehen.

2.  Weitere Absenkung der
Umsatzsteuerpauschalierung

Bereits zum 01.01.2022 hat der Bundesgesetzgeber die 
Umsatzsteuerpauschalierung für land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe von zuvor 10,7 % auf 9,5 % abgesenkt. Dies wurde 
damit begründet, dass die für den dreijährigen Referenzzeit-
raum herangezogenen Daten der Kalenderjahre 2017 bis 2019 
eine individuelle Vorsteuerbelastung der Pauschal-Landwirte 
von 9,5 % ergeben. 
 Nunmehr beabsichtigt der Gesetzgeber, ab dem 
01.01.2023 den Pauschalierungssatz auf 9,0 % abzusenken. 
Die individuelle Vorsteuerbelastung der Pauschal-Landwirte 
in den Jahren 2018 bis 2020 soll bei 9,0 % liegen. Noch steht 
die Beschlussfassung über diese Absenkung aus und es bleibt 

abzuwarten, ob der Gesetzgeber in Hinblick auf die ange-
spannte Kostensituation dies tatsächlich umsetzt. 

Alle Betriebe, die ab 2022 die Pauschalierung weiterhin 
anwenden, weil ihr Gesamtumsatz niedriger als 600.000 € 
ist, sollten aufgrund der gestiegenen Erlösseite prüfen, ob sie 
wegen Überschreitung dieser Umsatzgrenze möglicherweise 
die Umsatzsteuerpauschalierung nicht mehr anwenden dür-
fen. Bei dem Grenzwert von 600.000 € wird allein auf die Ein-
nahmenseiten geschaut, es kommt nicht auf den Gewinn des 
Betriebes an. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich 
an Ihre PARTA-Niederlassung. 

3. Gesetzesänderungen im Steuerbereich

Der Steuergesetzgeber plant zum Jahreswechsel eine
Vielzahl von Änderungen. Zudem haben die Koalitionspartei-
en bereits weitere Entlastungsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Energiekrise angekündigt. Die Inhalte sind zum Zeitpunkt 
der Drucklegung dieser Information aber noch nicht bekannt 
geworden. Folgende Änderungen sollen kommen:
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1.	 Umsatzsteuerpauschalierung: Droht eine 
	 weitere Absenkung?

Aktuell steht zu befürchten, dass der Umsatzsteuerpauscha-
lierungssatz ab 2026 von derzeit 7,8 % auf 6,1 % abgesenkt 
werden könnte. Hintergrund dieser Absenkung ist eine ge-
setzliche Regelung, wonach die Bundesregierung jedes Ka-
lenderjahr prüfen muss, ob sich die Vorsteuerbelastung des 
Sektors Land- und Forstwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr 
verändert hat. Aktuelle Zahlen des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums (BMLEH) und des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) gehen von einem Pauschalierungssatz von weniger 
als 7 % aus. Die Berechnung ist im Gesetz hinterlegt, aber 
äußerst zweifelhaft. So ist es nur schwerlich nachvollzieh-
bar, wie sich eine Belastung von 6,1 % errechnet, wenn die 
eingekauften Waren bei Landwirten entweder einem Um-
satzsteuersatz von 19 %, z.B. Maschinen, Pflanzenschutz, 
Reparaturen, oder 7 %, z.B. Saatgut, Düngemittel und Tiere, 
unterliegen. Der Bundesrechnungshof (BRH) ist der Auffas-
sung, dass die gesetzlichen Spielregeln eingehalten werden 
müssen, BMLEH und BMF prüfen alternative Berechnungs-
methoden. Letztlich wird es auf eine kurzfristige politische 
Entscheidung hinauslaufen, ob der Pauschalierungssatz tat-
sächlich ab 2026 auf 6,1 % sinken wird. Das wäre seit 2021 
bereits die fünfte Absenkung des Durchschnittssatzes. Die 
Umsatzgrenze von 600.000 € bleibt dagegen unverändert. 
Für viele Betriebe wird die Pauschalierung damit noch unat-
traktiver. Bei einer weiteren Senkung ist daher unbedingt zu 
prüfen, ob ein Wechsel zur Regelbesteuerung betriebswirt-
schaftlich sinnvoll ist.

2.	 Dauerhaft 7 % Umsatzsteuer auf Speisen ab
	 2026

Ab 2026 sollen alle Speisen in der Gastronomie – also auch 
in Hof-Cafés, kleinen Hofgaststätten sowie bei Catering- und 
Partyservice-Leistungen – einheitlich dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz von 7 % unterliegen, unabhängig davon, ob 
die Speisen mitgenommen oder vor Ort verzehrt werden. 
Wichtig ist dabei die klare Abgrenzung zu Getränken: Hier 
bleibt es grundsätzlich beim Regelsteuersatz von 19 %. Die 
Neuregelung gilt auch für die Beköstigung von Arbeitneh-
mern oder Saisonarbeitskräften. Auf den Sachbezugswert 
der Speisen sind 7 % Umsatzsteuer, auf die Getränke 19 % 
Umsatzsteuer anzuwenden.
Betriebe müssen daher ihre Preisgestaltung und Pauschalan-
gebote an die neue Systematik anpassen. Werden Komplett-

menüs oder Pauschalen (Kaffee und Kuchen, Feiern mit Preis 
pro Person, Buffets inkl. Geschirr, Tische und Stühle) angebo-
ten, ist der Gesamtpreis in einen Speisen- und einen Geträn-
keanteil aufzuteilen, im Zweifel im Verhältnis der jeweiligen 
Einzelverkaufspreise. Parallel dazu ist die Kassensoftware 
anzupassen: Bei Registrierkassen sind Speisen- und Geträn-
keumsätze ab dem 01.01.2026 getrennt mit 7 % bzw. 19 % zu 
erfassen; bei offener Ladenkasse ist sicherzustellen, dass die 
Tageseinnahmen nach Steuersätzen nachvollziehbar aufge-
teilt werden können. Wir empfehlen, diese Aufteilungen und 
die technische Umsetzung frühzeitig vorzunehmen.



Ab Januar 2026 ist die Einführung der sogenannten „Aktiv-
rente“ vorgesehen. Danach sollen Arbeitnehmer, die bereits 
die Regelaltersgrenze erreicht haben und weiter sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt sind (also kein Minijob), einen 
monatlichen Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 € nutzen kön-
nen. Dieser Freibetrag soll unmittelbar beim Lohnsteuerab-
zug berücksichtigt werden, mindert also die Lohnsteuer. Bei 
gleichzeitigem Bezug einer Altersrente besteht für den Ar-
beitnehmer keine Versicherungspflicht mehr in der Arbeits-
losen- und Rentenversicherung. Er zahlt aus seinem Entgelt 
nur noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (er-
mäßigter Beitragssatz). Der Arbeitgeber muss aber weiter-
hin den üblichen Beitrag zur Rentenversicherung entrichten. 
Davon profitiert der Arbeitnehmer aber nicht. Der Bundestag 
hat diesem Gesetz bereits seine Zustimmung erteilt, der Bun-
desrat soll das Gesetz am 19.12.2025 ebenfalls genehmigen. 
Es bleibt spannend, ob die Länder diesem Vorhaben ihre Zu-
stimmung erteilen.

4.	 Ab 2026: 38 Cent Entfernungspauschale ab
	 dem ersten Kilometer

Ab dem Veranlagungszeitraum 2026 soll die Entfernungspau-
schale vereinheitlicht werden: Geplant ist eine Pauschale von 
0,38 € je Entfernungskilometer bereits ab dem ersten Kilo-
meter für den Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte. Bisher können für die ersten 20 Kilometer nur 0,30 €,  
erst ab dem 21. Kilometer 0,38 € geltend gemacht werden. 
Für Arbeitnehmer bedeutet die Neuregelung eine spürba-
re Entlastung auch bei kürzeren Arbeitswegen. Die Entfer-
nungspauschale wird unabhängig vom benutzten Verkehrs-
mittel gewährt (PKW, Traktor, Motorrad, Fahrrad, ÖPNV).

5.	 Maschinenverkäufe: Ab Juli 2026 immer 
	 Regelsteuersatz

Pauschalierende Landwirte dürfen bisher beim Verkauf von 
Maschinen und Geräten aus Vereinfachungsgründen den 
Pauschalsteuersatz berechnen, wenn die Maschinen zu min-
destens 95 % im pauschalierenden Betrieb verwendet wur-
den. Diese Billigkeitsregelung hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
bereits vor gut zwei Jahren in einem Urteil gekippt. Nun setzt 
die Finanzverwaltung das Urteil um und hat bestimmt, dass 
die Verkäufe grundsätzlich mit dem Regelsteuersatz von 19 
% abzurechnen sind. Aus Gründen des Vertrauensschutzes 
greift allerdings eine Übergangsreglung bis zum 30.06.2026. 
Im Ergebnis gilt die Neuregelung erst ab dem 01.07.2026. 
Falls Sie den Verkauf von Geräten im kommenden Jahr be-
absichtigen, sollten Sie den Verkauf möglichst in der ersten 
Jahreshälfte vollziehen, um noch vom Vorteil der Pauscha-
lierung zu profitieren.

6.	 Neue Richtwerte für die Viehbewertung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Bewertungsre-
geln für die Viehbewertung von land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben überarbeitet und die bisherige Bewertung 
aus dem Jahre 2001 durch aktuelle Zahlen ersetzt. Die 
Neuregelung gilt für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2025 beginnen, im Regelfall das abweichende land-
wirtschaftliche Wirtschaftsjahr 2026/2027. Die vereinfachte 
Bewertungsmöglichkeit einer Gruppenbewertung des Vieh-
bestands anhand vorgegebener Richtwerte bleibt erhalten. 
Durch die Steigerung der Richtwerte um ca. 30 % ergibt sich 
ein Umstellungsgewinn. Dieser Umstellungsgewinn als Diffe-
renz zwischen der alten und der neuen Bewertung kann über 
10 Jahre verteilt versteuert werden. Damit hat der Einsatz 
der berufsständischen Organisationen Erfolg gezeigt, denn 
die Finanzverwaltung wollte die Höherbewertung ohne die 
Möglichkeit der Verteilung umsetzen.

7.	 Grundsteuer: Änderungsmeldung für 2025
	 nicht vergessen

Mit der neuen Grundsteuerreform ist auch eine Änderungs-
pflicht eingeführt worden. So müssen bis zum 31.03.2026 
sämtliche Änderungen des Jahres 2025 im Grundbesitz, z.B. 
die Errichtung eines neuen Gebäudes oder einer weiteren 
Wohnung oder auch Änderungen im Vieh- und Flächen-
bestand, der Finanzverwaltung unaufgefordert mitgeteilt 
werden. Tierhaltende Betriebe müssen zur Berechnung des 
korrekten Viehzuschlages die Tierbestände und die bewirt-
schaftete Fläche angeben. Wenn mehr als 2 VE/ha vorlie-
gen, erfolgt ein Tierzuschlag von 79 €/VE. Diese Meldung ist 
zwingend vorzunehmen, ansonsten drohen automatisierte 
Verspätungszuschläge. Eine Änderung des Grundsteuerfest-
stellungsbescheides wird vom Finanzamt aber nur dann vor-
genommen, wenn die Änderung mehr als 15.000 € ausmacht. 
Haben Sie dazu Fragen oder möchten Sie eine Änderungs-
meldung durch uns erstellen lassen, können Sie sich gerne an 
das PARTA-Team Grundsteuer unter Grundsteuer@parta.de  
wenden. Keiner Meldung bedarf es, wenn Sie eine Fläche 
kaufen oder verkaufen. In diesem Falle erhält die Finanzver-
waltung automatisch durch die Übermittlung des Kaufver-
trages Kenntnis von der Änderung und der Grundsteuerwert-
feststellungsbescheid wird entsprechend angepasst.

8.	 E-Rechnung - Umstellung in 2026 einplanen

Wir hatten Sie ausführlich über die E-Rechnungspflicht ab 
2025 informiert. Danach dürfen nur noch E-Rechnungen in 
einem strukturierten elektronischen Format übermittelt wer-
den, die vom menschlichen Auge nicht gelesen werden kön-
nen. Rechnungen auf Papier oder als PDF-Datei gelten dabei 
nicht mehr als ordnungsgemäße Rechnung und können für 

3.	 „Aktivrente“: Bis zu 2.000 € Arbeitslohn steu-
	 erfrei für Rentner



9.	 Kammerumlage LWK NRW: Neuregelung ab
	 2025

den Vorsteuerabzug nicht verwendet werden. Eine E-Rech-
nungspflicht gilt nicht für Kleinbetragsrechnungen bis 250 €  
brutto oder Rechnungen an Privatpersonen. Viele Steuer-
pflichtige nutzen die Übergangsfrist bis zum 31.12.2026, 
die allen Unternehmern zusteht. Bei einem Umsatz bis zu 
800.000 € kann die Frist um ein Jahr bis zum 31.12.2027 ver-
längert werden. Bereits jetzt sind Sie als Rechnungsempfän-
ger verpflichtet, E-Rechnungen zu empfangen. Dies gilt für 
alle Unternehmer, also auch für pauschalierende Landwirte, 
Kleinunternehmer oder Vermieter mit nur steuerfreien Um-
sätzen. Mittlerweile ist ein Kalenderjahr dieser zweijährigen 
Übergangsfrist abgelaufen und wir möchten daran erinnern, 
in 2026 die organisatorischen Maßnahmen in Ihrem Betrieb 
zu ergreifen, um der E-Rechnungspflicht nachzukommen. 
Benötigen Sie dazu Unterstützung, wenden Sie sich gerne an 
Ihre PARTA-Niederlassung.

Bekanntlich ist durch die Abschaffung der Einheitsbewer-
tung und die Einführung der neuen Bewertung für Zwecke 
der Grundsteuer auch die Bemessungsgrundlage für die 
Kammerumlage der Landwirtschaftskammer NRW ab dem 
Haushaltsjahr 2025 geändert worden. Nunmehr wird die 
Kammerumlage auf Basis der Grundsteuerwertfeststellungs-
bescheide erhoben. Die Umlage ist zum 15.10. eines jeden 
Jahres fällig. Jeder umlagepflichtige Eigentümer erhält un-
mittelbar Post vom Landesamt für Finanzen NRW und nicht 
mehr von seinem örtlichen Finanzamt. Wie die LWK NRW 
zwischenzeitlich mitgeteilt hat, kommt es aus technischen 
Gründen zu Verzögerungen bei der Erhebung der Kammer-
umlage. Bitte zahlen Sie nicht einfach auf ein Konto der Fi-
nanzverwaltung, sondern warten den Umlagebescheid des 
Landesamtes für Finanzen NRW ab, denn die Finanzver-
waltung kann Ihre Überweisung noch nicht einer offenen 
Gebührenposition zuordnen. Nach Angaben der LWK NRW 
sollen die neuen Umlagebescheide Ende Dezember 2025 / 
Anfang Januar 2026 versendet werden.

10.	Beitragsprivilegierung bei IHK-Beiträgen
	 für Photovoltaikanlagen

Ein aktuelles Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) 
Koblenz bringt für Landwirte mit Photovoltaikanlagen auf 
ihren Betriebsgebäuden wichtige Klarheit. Das Gericht ent-
schied, dass Landwirte, die gleichzeitig Mitglied der Land-
wirtschaftskammer (LWK) und der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) sind, von der sogenannten Zehntelregelung 
des § 3 Abs. 4 Satz 3 IHKG profitieren können. Diese Rege-
lung sieht vor, dass nur dann IHK-Beiträge fällig sind, wenn 
das Zehntel der Einnahmen aus dem Nebenerwerb 5.200 € 
überschreitet – bei Photovoltaikanlagen auf landwirtschaft-
lichen Dächern wird diese Grenze häufig nicht erreicht. Es 

Für im Jahr 2024 verbrauchten Agrardiesel und betriebli-
chen Strom kann die jeweilige Steuerentlastung noch bis 
zum 31.12.2025 beim zuständigen Hauptzollamt bean-
tragt werden. Die Dieselentlastung beträgt für Verbräu-
che bis 29.02.2024 21,48 Cent/Liter und für Verbräuche 
ab 01.03.2024 12,888 Cent/Liter. Beim Strom erhalten Sie 
2 Cent je kWh (20 € / MW) erstattet, wobei die Entlastung 
nur gewährt wird, soweit der Entlastungsbetrag 250 € über-
steigt. Somit macht ein Antrag nur Sinn, wenn Sie mehr als 
12.500 kWh betrieblichen Strom pro Jahr verbrauchen. 
Bitte prüfen Sie Ihre Diesel- und Stromverbräuche 2024 
(Belege, Tankabrechnungen, Stromrechnungen, Aufzeich-
nungen) und stellen Sie sicher, dass die Anträge rechtzeitig 
über das Internetportal des Zolls gestellt werden. Für die 
Agrardieselerstattung wenden Sie sich bitte an Ihre Kreis-
bauernschaft, die Stromsteuerentlastung können Sie von 
der PARTA Wirtschaftsberatung - stromsteuer@parta.de - 
erledigen lassen.

12.	Ab 2026: Erhöhung Mindestlohn und Minijob-
	 grenze beachten

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt in 2025 12,82 € brutto 
je Stunde und steigt zum 01.01.2026 auf 13,90 € sowie zum 
01.01.2027 auf 14,60 €. In der Folge erhöht sich auch automa-
tisch die Verdienstgrenze für Minijobs: Sie steigt von 556 €  
im Jahr 2025 auf 603 € ab 01.01.2026 und weiter auf 633 € ab 
01.01.2027. Die Grenze für einen Midijob liegt ab 2026 zwi-
schen 603,01 € und 2.000 €.

13.	Kurzfristige Beschäftigung: Künftig 90 statt 
	 70 Arbeitstage

Ab 2026 wird die Grenze für eine kurzfristige, sozialversiche-
rungsfreie Beschäftigung in der Landwirtschaft angehoben. 
Statt wie bisher 3 Monate oder 70 Arbeitstage ist eine ver-
sicherungsfreie Beschäftigung dann bis zu 15 Wochen oder 
90 Arbeitstage möglich. Unverändert gilt: Die kurzfristige 
Beschäftigung bleibt nur dann sozialversicherungsfrei, wenn 
sie nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Bitte informieren Sie 
sich Ihrem PARTA-Lohnbüro, ob die Voraussetzungen für die 

11.	Agrardiesel- und Stromsteuerentlastung 
	 2024: Fristende am 31.12.2025

muss insbesondere nach Auffassung des OVG Koblenz kein 
enger wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Landwirt-
schaft und Photovoltaikanlage nachgewiesen werden, um 
die Beitragsprivilegierung in Anspruch nehmen zu können. 
Die restriktive Auslegung der IHK, die eine solche Verbin-
dung verlangt hatte, wurde vom Gericht als rechtswidrig ver-
worfen. Mit diesem Urteil werden Landwirte vor unnötigen 
und doppelten Kammerbeiträgen geschützt.



15.	PARTA in den Sozialen Medien

Die Welt wird digitaler und wir gehen mit! Ab sofort finden 
Sie uns auch auf Instagram. Dort möchten wir für Sie noch 
näher da sein. Wir teilen praktische Steuertipps, die Ihnen 
im Alltag weiterhelfen, informieren über aktuelle Änderun-
gen und geben Ihnen kleine Einblicke hinter die Kulissen 
unseres Büroalltags. So lernen Sie unser Team besser ken-
nen und bleiben immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns, 
wenn Sie uns folgen und Teil unserer wachsenden Insta-
gram-Community werden. Natürlich stehen wir Ihnen auch 
weiterhin persönlich, telefonisch und per E-Mail in unseren 
Niederlassungen für Ihre individuellen Anliegen zur Verfü-
gung.

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest

und alles Gute für das kommende Jahr.

Ihre PARTA Steuerberatung GmbH

14.	Einführung des Mandantenportals 
	 PARTA online

Aktuell führen wir das Mandantenportal PARTA online ein. 
Über diesen Weg werden wir künftig mit Ihnen Belege digi-
tal austauschen und zusammenarbeiten, dieses Portal löst 
die bisherige papiergebundene Kommunikation weitestge-
hend ab und die Abläufe werden für Sie und uns deutlich 
einfacher. Über dieses Portal stellen wir Ihnen Auswertun-
gen, Steuerunterlagen, Bescheide und sonstigen Schriftver-
kehr elektronisch zur Verfügung. Sie profitieren von einer 
schnelleren Bereitstellung der Dokumente und einem zen-
tralen Zugriff rund um die Uhr mit einer übersichtlichen 
Ablagestruktur. Die Übertragung der Daten in das Portal 
erfolgt verschlüsselt, die Vertraulichkeit ist geschützt. Die 
Umstellung erfolgt nicht zu einem festen Zeitpunkt, son-
dern individuell und mandantenbezogen. Ihr Ansprechpart-
ner in den jeweiligen Niederlassungen wird auf Sie im Vor-
feld des Umstellungsprozesses zukommen.

Sozialversicherungsfreiheit der kurzfristigen Beschäftigung 
bei Ihren Arbeitnehmern anzunehmen ist oder nicht.


